
Schutzkonzept  

der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde  

zur Prävention körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt 

Vertrauensperson: Pfr. Johannes Huger (Kontaktdaten siehe unten) 

 
Das Leitbild des Heidenheimer Kirchenbezirks: 
 

Unsere Arbeit und unser Zusammensein sind grundsätzlich geprägt von …  
 

… VERSTÄNDNIS. Dem Verständnis, dass jeder Mensch als Geschöpf Gottes einmalig ist und unversehrt bleiben soll.  
… GEGENSEITIGEM RESPEKT. Wir fördern aktiv ein wertschätzendes Verhalten in Haltung, Sprache und 
Umgangsweise und gehen vor gegen jede Form von körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt.  
… GEGENSEITIGEM VERTRAUEN UND VERTRAUENSWÜRDIGKEIT. Wir wollen dafür sorgen, dass alle in diesem 
Vertrauen geschützt sind und sicher leben.  
… REFLEXION.  

- Wir machen uns bewusst, wo wir in kirchlicher Arbeit mit Risiken für Grenzüberschreitungen zu tun haben 
und wie wir sie vermeiden können.  
- Wir nehmen ungleiche Machtverhältnisse bewusst wahr und gestalten sie vertrauenswürdig und 
verantwortungsvoll.  
- Wir treffen Entscheidungen in transparenten Prozessen, gehen offen mit Fehlern um und lernen daraus.  
- Wir ermöglichen Mitwirkung und Beteiligung.  
- Wir gehen Grenzverletzungen und Missbrauch unverzüglich und in einem festgelegten Verfahren nach.  

… FREUDE AN DER BEGEGNUNG - zugewandt und risikobewusst! 
 

Verhaltenskodex für Mitarbeitende und EJW-Erklärung: 
 

Alle unsere Mitarbeitende sollen das Leitbild und unseren Verhaltenskodex (Anlage 1) lesen und unterschreiben. 

Mitarbeitende, die bei ihrer Tätigkeit keinen Kontakt mit Menschen haben (Briefe austragen) oder bei sehr seltenen, 

einzelnen Veranstaltungen mit sehr niedrigem Risiko mithelfen, müssen den Kodex nicht unterschreiben. 

Mitarbeitende der Kinder- und Jugendarbeit müssen zudem die Selbstverpflichtungserklärung des EJW lesen und 

unterschreiben. Darüber hinaus wollen wir diese Dokumente auch explizit in Mitarbeiterunterweisungen oder 

sonstigen Gemeindeveranstaltungen thematisieren. 

 

Folgen bei Missachtung des Verhaltenskodex: 
 
Die Leitung der Versöhnungskirchengemeinde kann verschiedene Maßnahmen ergreifen, falls einzelne Mitarbeitende 
diesen Verhaltenskodex verletzen – aufgelistet nach steigender Intensität: 

1. Mündliche Ermahnung: Die Leitung spricht den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin persönlich unter vier Augen an 
(nicht per Email) und weist auf den Verstoß gegen den Verhaltenskodex hin. Es wird deutlich gemacht, dass 
das Verhalten nicht akzeptabel ist und Änderungen erwartet werden. 

2. Schriftliche Verwarnung: Der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin erhält eine schriftliche Verwarnung, in der der 
Verstoß gegen den Verhaltenskodex dokumentiert wird. Es wird klargemacht, dass weitere Verstöße zu 
ernsthafteren Konsequenzen führen können. 

3. Versetzung: Die Leitung verbietet dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin die Mitarbeit in einem bestimmten 
Angebot – wo der Konflikt auftrat. Möglicherweise kann die Mitarbeit aber bei anderen Angeboten 
fortgesetzt werden.  

4. Ausschluss von der Mitarbeit in der Gemeinde: Die Leitung verbietet dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin die 
Mitarbeit in jeglichen Angeboten der Gemeinde. 

5. Siehe unten Vorgehen zur Krisenintervention bei Verdacht von Grenzverletzungen und Vorfällen. 
 



Risikobewertung der Gemeindeangebote: 

Hauptkriterium bzgl. Risiko: zeitlich oder/und emotional große Nähe zu Schutzbedürftigen + Vorbildfunktion 

Angebot von 
Mitarbeitenden 

Risikobewertung / 
Begründung 

Unterschriften 
alle 3 Jahre? 

Alle 3 Jahre Erweitertes 
Führungszeugnis einsehen? 

Seelsorge / Kasualgespräche 
/ Geburtstagsbesuche 
(Pfarrer/in) 

Einzelkontakt, evtl. intime Themen, 
großes Vertrauensverhältnis, oft in 
abgeschlossenen Räumen, hohes 
Hierarchie- und Machtverhältnis. 

Verhaltenskodex ☒ ja                  ☐ nein 

Kirchengemeinderat/Leitung An unterschiedlichen Stellen tätig, 
Macht, Entscheidungsträger, 
Vorbildfunktion. 

Verhaltenskodex ☒ ja                  ☐ nein 

Jungschar Regelmäßig stattfindendes Angebot 
für Kinder mit relativ konstanten 
Gruppen in öffentlichen Räumen. 
Durch regelmäßigen Kontakt kann ein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
aufgebaut werden. 

EJW-Erklärung + 
Verhaltenskodex 

☒ ja                  ☐ nein 

Kinderkirche Regelmäßig stattfindendes Angebot 
für Kinder mit relativ konstanten 
Gruppen in öffentlichen Räumen. 
Durch regelmäßigen Kontakt kann ein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
aufgebaut werden.  

EJW-Erklärung + 
Verhaltenskodex 

☒ ja                  ☐ nein 
 
 

Krippenspielproben Projektbezogenes Angebot, jedoch 
wöchentlich mit Dauer. Immer 
mehrere Mitarbeitende gleichzeitig 
vor Ort. Die erwachsenen Hauptleiter 
haben jedoch eine besondere Vorbild- 
und Vertrauensfunktion.  

EJW-Erklärung + 
Verhaltenskodex  

☒ ja                  ☐ nein  
(nur die Hauptleitung) 

Kinderbibeltage Eigenständige Projekte mit einer 
Dauer von wenigen Tagen ohne 
Übernachtung. Kurzer Zeitraum – nur 
3 Tage Dauer. Die erwachsenen 
Hauptleiter haben jedoch eine 
besondere Vorbild- und 
Vertrauensfunktion. 

EJW-Erklärung 
 

☒ ja                  ☐ nein              
(nur die Hauptleitung) 

Jugendkreis B33 Regelmäßig stattfindendes Angebot 
mit relativ konstanter Gruppe. Durch 
regelmäßigen Kontakt kann ein 
besonderes Vertrauensverhältnis 
aufgebaut werden. Aber nur 
erwachsene Hauptleiter sind in 
Machtposition und Altersdifferenz. 
Andere Jugendliche helfen nur 
vereinzelt bei Aufgaben wie Abspülen 
mit und haben daher keine Aufsichts- 
oder Betreuungsfunktion für andere 
Jugendliche.  

EJW-Erklärung + 
Verhaltenskodex 
 

☒ ja                  ☐ nein               
(nur die Hauptleitung) 

Konfirmandenfreizeiten 
(maximal 2 
Übernachtungen) 

Intensiver, andauernder Kontakt zu 
Jugendlichen inkl. Übernachtung, der 
den Aufbau eines besonderen 
Vertrauens-verhältnisses begünstigt. 
Mithelfer in Küche und für Spiele in 
jugendlichem Alter haben jedoch 
keine Aufsichts- oder 
Betreuungsfunktion. 

EJW-Erklärung  
 
 

☒ ja                  ☐ nein              
(nur Erwachsene mit 
Aufsichts- oder 
Betreuungsfunktion) 

Geburtstagsbrief-Dienst Dienst besucht keine fremden 
Kontakte, sondern wirft lediglich 
Briefe ein. Echte Besuche werden 
separat mit privaten Kontakten 
vereinbart. Falls doch jemand Einzel-
kontakte mit fremden Jubilaren 
regelmäßig wünscht, sind ältere 
Personen schutzbedürftig zu sehen. 
 
 

- ☐ ja                  ☒ nein 
(nur falls jemand wirklich 
regelmäßig Besuche bei 
fremden Jubilaren 
beabsichtigt) 



Gemeindebüro Tätigkeiten fördern kein besonderes 
Vertrauensverhältnis, da der Kontakt 
weder von Intensität noch von Dauer 
ist. 

Verhaltenskodex ☐ ja                  ☒ nein 

Eltern-Kind-Treff Eltern der anwesenden Kinder sind 
durchgehend anwesend, kein 
Betreuungsangebot.  

EJW-Erklärung + 
Verhaltenskodex  

☐ ja                  ☒ nein 

Ökumenischer Treff  Öffentlicher, einsehbarer Raum, 
wechselnde Besucher, Beschränkung 
auf einen kurzen Zeitraum, kein 
Betreuungsangebot. 

Verhaltenskodex ☐ ja                  ☒ nein 

Spielkreis Keine schutzbedürftigen 
Erwachsenen, kein Machtverhältnis, 
nur monatlich. 

Verhaltenskodex ☐ ja                  ☒ nein 

Tanzkreis Keine schutzbedürftigen 
Erwachsenen, kein Machtverhältnis, 
Öffentlicher, einsehbarer Raum. 

Verhaltenskodex ☐ ja                  ☒ nein 

Regelmäßige Mitarbeit bei 
Gottesdiensten und Andach-
ten (Musik, Stationen, 
Kreativbeiträge) 

Öffentlicher, einsehbarer Raum, 
wechselnde Besucher, Beschränkung 
auf einen kurzen Zeitraum, kein 
Betreuungsangebot. 

Verhaltenskodex ☐ ja                  ☒ nein 

Regelmäßige Mitarbeit bei 
Konzerten und Kulturver-
anstaltungen (z.B. Pro ÖGZ) 

Öffentlicher, einsehbarer Raum, 
wechselnde Besucher, Beschränkung 
auf einen kurzen Zeitraum, kein 
Betreuungsangebot. 

Verhaltenskodex ☐ ja                  ☒ nein 

Gemeindemittagessen Öffentlicher, einsehbarer Raum, 
wechselnde Besucher, Beschränkung 
auf einen kurzen Zeitraum, kein 
Betreuungsangebot. 

- ☐ ja                  ☒ nein 

Gemeindeausflug Mitarbeit Tagesveranstaltung. Öffentlicher, 
einsehbarer Raum, Beschränkung auf 
einen kurzen Zeitraum. 

- ☐ ja                  ☒ nein 

Gemeindefest Mitarbeit Tagesveranstaltung. Öffentlicher, 
einsehbarer Raum, Beschränkung auf 
einen kurzen Zeitraum. 

- ☐ ja                  ☒ nein 

 

Erstübersicht: Krisenplan bei vermuteter sexualisierter Gewalt  
(übernommen aus dem Konzept des Kirchenbezirks) 

Eine ausführliche und detaillierte Handreichung für Abläufe, beteiligte Personen, Krisenkommunikation etc. stellt der 

„Interventionsplan der Landeskirche“ dar. Er liegt in allen Pfarrämtern vor und kann online eingesehen und 

ausgedruckt werden unter: https://www.elk-wue.de/helfen/sexualisierte-gewalt/intervention. 

 



 

 

Vorgehen im Krisenfall – etwas ausführlicher: Die E.R.N.S.T.-Regel 
(übernommen aus dem Konzept des Kirchenbezirks) 

Bei Vorfällen empfiehlt sich ein Vorgehen nach der so genannten E.R.N.S.T.-Regel: 

Erkennen von Anzeichen sexualisierter Gewalt 

Mögliche Hinweisgeber könnten sein: 

• Starke Veränderungen im verbalen und nonverbalen Verhalten11 (Freudlosigkeit, Aggressivität, stark 

sexualisierte Sprache oder sexualisiertes Verhalten, extremer Rückzug oder starkes Sicherheitsbedürfnis). 

• Erkennbare Verletzungen. 

• „Bauchgefühl“ ist wichtiger Hinweisgeber, der (eigene) Wahrnehmungen und eine Mitteilung in Verbindung 

bringen kann. 

• Mitteilung durch andere oder Betroffene selbst: 

• Die Mitteilung kann zufällig und möglicherweise in anderem Zusammenhang geschehen. 

• Die Mitteilung kann sich auf Geschehnisse beziehen, die schon lange zurückliegen. Dies ändert nichts 

an der Notwendigkeit, sich damit zu befassen. 

• Wissen um Täterstrategien trägt zum Erkennen bei: Beobachtung von auffälliger „Geheimniskrämerei“, 

Tendenz von Verantwortlichen zur Einzelzeit mit Schutzbefohlenen, ständige Grenzverletzungen durch Peers 

etc. 

Ruhe bewahren / Report (Dokumentation) 

• Ruhe bewahren! 

• Zu diesem Zeitpunkt keine Konfrontation des vermuteten Täters oder der vermuteten Täterin, u.a. 

um Betroffene zu schützen und um ein Vernichten von Spuren zu verhindern! 

• Keine eigenen Ermittlungen zum Tathergang! 

• Überdenken Sie Ihre nächsten Schritte, da überstürzte und unüberlegte Handlungen die Situation 

verschlimmern könnten. 

• Zuhören, Glauben schenken. Auch widersprüchliche und Erzählungen von kleineren Grenzverletzungen ernst 

nehmen! „Du bist nicht schuld! Es ist gut und mutig, dass du das berichtest.“ 

• Versichern, dass das Gespräch vertraulich behandelt wird und nichts ohne Absprache unternommen wird: 

Aber auch erklären: „Ich werde mir Rat und Hilfe holen.“ 



• Sich selber Hilfe holen! Sich mit einer Person des eigenen Vertrauens besprechen, ob die Wahrnehmungen 

geteilt werden. Die eigenen Grenzen akzeptieren: Sie können und müssen nicht alleine „retten“. 

• Report: Gespräche, Fakten, Situation und eigene Wahrnehmungen dokumentieren (Datum, Uhrzeit, Namen 

der Personen, mit denen die Beobachtungen unter Beachtung der Schweigepflicht reflektiert wurden) 

[Vorlage unter Anlage 4. und 5.] 

• Was habe ich gesehen? o Was habe ich gehört? 

• Was wurde mir erzählt? (Zitate) 

• Welche Gefühle hat das Kind, der oder die Jugendliche, der oder die schutzbedürftige Erwachsene? 

• Welche Gefühle habe ich? 

• Die Dokumentation muss handschriftlich geführt, sicher aufbewahrt und vor unberechtigter Einsichtnahme 

geschützt sowie bei unbegründetem Verdacht vernichtet werden. 

Netzwerk 

• Keine Entscheidungen treffen und weiteren Schritte unternehmen ohne altersgemäßen Einbezug des 

betroffenen Menschen! Achtung bei innerfamiliärer sexueller Gewalt: Tragen Sie Ihre Vermutung nicht an 

Bezugspersonen heran, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese das Kind ausreichend schützen (Beteiligung 

im Missbrauchssystem). Zunächst keine Konfrontation der Eltern des vermutlichen Opfers mit dem 

Sachverhalt. Keine Konfrontation des vermuteten Täters oder der vermuteten Täterin. 

• Leitung und Dienstvorgesetzte informieren! 

• Fachliche Beratung einholen: Fachberatungsstelle und/oder insoweit erfahrene Fachkraft (siehe Kontakt- und 

Telefonliste für Krisenintervention). Standard bei Entscheidungen: 4-6-Augenprinzip, gemeinsame 

Risikoabschätzung erstellen, erst dann ggf. Strafanzeige stellen und die Polizei hinzuziehen. 

Sicherheit herstellen: Opfer schützen 

• Opferschutz hat von Anfang an Priorität! Spätestens jetzt sollten Situationen verhindert werden, in denen 

geschilderte Ereignisse vorkommen könnten. Auch bei sexueller Gewalt durch Kinder/Jugendliche: Schützen 

Sie das betroffene Kind durch Beobachtung Ihrerseits oder, wenn möglich, Trennung des Kontaktes zum 

übergriffigen Kind oder Jugendlichen. Ggf. arbeitsrechtliche Möglichkeiten gegenüber dem oder der 

vermuteten Täter*in ausschöpfen (Freistellung, Beurlaubung, Verdachtskündigung). 

• Betroffene brauchen während des gesamten Verfahrens Beistand und Hilfe! 

Täter stoppen 

• Bei begründetem und erhärtetem bzw. erwiesenem Verdacht: 

• Bei Verdacht gegen Leitungskraft: Ansprechperson auf höherer Ebene informieren. Der oder die beschuldigte 

Mitarbeitende muss angehört werden. Zeitpunkt für Personalgespräch muss genau abgewogen werden. 

Mind. zwei Fachkräfte sollten anwesend sein. 

• Vorher mit juristischer Unterstützung abklären: mögliche angemessene arbeitsrechtliche und /oder 

strafrechtliche Schritte und die Möglichkeit/Notwendigkeit einer Strafanzeige. 

 

Kontakt- und Telefonliste für Vorfälle und Beschwerden: 

Bei Grenzverletzungen, Übergriffen, (sexualisierter) Gewalt oder fachlichem Fehlverhalten ausgehend von (ehren-, 

neben- und hauptamtlich) Beschäftigten: Zunächst zuständig sind Dienstvorgesetzte bzw. Trägerverantwortliche 

bzw., sofern die Leitung betroffen ist, die jeweils nächsthöhere Ebene. 

Die Kontaktdaten von Verantwortlichen für Beschwerden und Möglichkeiten der Beratung werden mit dem 

Verhaltenskodex an die Mitarbeitenden verteilt (Anlage 1) und per Daueraushang der Gemeinde mitgeteilt. 

Ansprechperson in der Kirchengemeinde: 

Pfarrer: Johannes Huger, 07321 63886, Johannes.Huger@elkw.de  
 
 

mailto:Johannes.Huger@elkw.de


Ansprechstellen bzw. -personen im Kirchenbezirk: 

Dekanatamt Dekan Gerd Häußler, 07321 359431, dekanatamt.heidenheim@elkw.de 

Jugendwerk Vertrauensrat des Jugendwerks, Kontakt über Jörg Kresse, 07321 4881-370, kresse@ejhdh.de 

Diakonisches Werk Frank Rosenkranz, 07321 3594-11, frank.rosenkranz@elk-wue.de 

Mitarbeitervertretung Ulrich Abele, 07321 3594-28, ulrich.abele@mav.elkw.de 

Schutzbeauftragte der Ökumenischen Sozialstation: Tanja Mozina, 07321 9866-18, t.mozina@sozialstation-

hdh.de 

Fachbereich Kindertagesstätten Sandra Hofmann, 07321 3594-44, kita-traeger.heidenheim.leitung@elkw.de 

Haus der Familie Natalia Herc-Zrna, 07321 93660, info@familienbildung-hdh.de 

Ansprechstelle im Evangelischen Oberkirchenrat: 

Ursula Kress, 0711 2149-572, ursula.kress@elk-wue.de 

Krisenteam der Landeskirche: 

Ursula Kress, 0711 2149-572, ursula.kress@elk-wue.de Oliver Hoesch, 0711 22276-58,  

oliver.hoesch@elk-wue.de Dr. Winfried Klein, 0711 2149-695, winfried.klein@elk-wue.de 

Für Evangelische Jugendarbeit: Ansprechperson im EJW (Evangelisches Jugendwerk in Württemberg): 

Notfalltelefon: 0711 9781 288, https://www.ejwue.de/service/praevention-sexuelle-gewalt/ 

Für betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen: KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales) Gebietszuständige 

Person: 

Über Sekretariat KVJS 0711 6375-0, info@kvjs.de, 

https://www.kvjs.de/jugend/kindertageseinrichtungen/ansprechpartnersuche 

Achtung: Zwischen Träger und KVJS besteht nach § 47 SGB VIII eine gesetzliche Meldepflicht für „Ereignisse 

oder Entwicklungen, die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen“. 

Beratungs- und Ansprechstellen 

Bei begründetem Verdacht gegenüber kirchlichen Hauptamtlichen muss eine externe Beratungsstelle angefragt 

werden: 

Fachberatungsstelle im Landkreis Heidenheim 

Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt www.arbeitskreis-heidenheim.de, info@arbeitskreis-heidenheim.de 

Fachberatung gegen sexualisierte Gewalt Marion Trittler, 07321 321 2596,  

m.trittler@landkreis-heidenheim.de Sybille Raberg, 07321 321 2599, s.raberg@landkreis-heidenheim.de 

Beratung und Hilfe bei Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Landkreis Heidenheim 

Allgemeiner sozialer Dienst im Landratsamt Heidenheim 07321 321 2279, asd@landkreis-heidenheim.de  

Weißer Ring 0711 90713990, heidenheim@mail.weisser-ring.de  

Förderverein HinSehen e. V. Der Verein HinSehen tritt ein gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und 

Jugendlichen und unterstützt den Arbeitskreis gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ideell 

und finanziell.  

Bundesweite Beratungsangebote 

Nummer gegen Kummer  

Kinder- und Jugendtelefon 0800 111 03 33  

mailto:info@kvjs.de
mailto:asd@landkreis-heidenheim.de


Elterntelefon 0800 111 05 50 Unabhängiger Beauftragter zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs 

www.beauftragter-missbrauch.de 0800 22 55 530 

Kirchliche Ansprechstellen 

EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) 

www.anlaufstelle.help 

Sexualisierte Gewalt – EKD (www.ekd.de/Missbrauch) 

Landeskirche Württemberg: Büro für Chancengleichheit 

Prävention: Miriam Günderoth 

0711 2149-605, Miriam.Guenderoth@elk-wue.de 

Intervention, Aufarbeitung: Ursula Kress 

Beauftragte für Chancengleichheit im Evang. Oberkirchenrat Stuttgart 

0711 2149-572, Ursula.Kress@elk-wue.de 

 

 

Am 18.10.2023 vom Kirchengemeinderat der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde Heidenheim-Mittelrain  beschlossen.  
 

 

http://www.anlaufstelle.help/
mailto:Ursula.Kress@elk-wue.de

